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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

ƛƳ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ {ƛŜ ŜƛƴŜƴ !ǳǎȊǳƎ ŀǳǎ ŘŜǊ I.w нлмп ȊǳƳ ¢ƘŜƳŜƴōŜǊŜƛŎƘ α¦ƳƭŜƛǘǳƴƎŜƴάΦ 

Aufgrund der Notwendigkeit, für den Radverkehr eigenständige Regelungen bei vorübergehen-
den Änderungen im Radverkehrsnetz verbindlich vorzugeben, wurde mit der Fortschreibung 
der HBR 2004 dieses Thema neu aufgenommen und umfassend bearbeitet. 

5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ α¦ƳƭŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ wŀŘǊƻǳǘŜƴά ǿǳǊŘŜ durch das Radwanderland-
team des LBM Rheinland-Pfalz in enger Abstimmung mit der oberen Verkehrsbe-
hörde im Haus erstellt und in verschiedenen Praxisanwendungen geprüft. Dieses 
Kapitel gab es in der HBR 2004 nicht. Die ursprüngliche Idee innerhalb der HBR-
Wegweisung, die Umleitungen durch gelb eingefärbte HBR-Wegweiser zu verdeut-
lichen, hat sich als nicht umsetzbar erwiesen.  

Daher wurde unter Nutzung von StVO-Elementen in einem nächsten Schritt ein 
neues Verkehrszeichen entwickelt, welches aus der StVO-Familie stammt und so-

mit jedem Nutzer bekannt und schnell erfassbar ist.  

Von der ursprünglich geplanten Farbgebung gelb/schwarz auf 
Grundlage der StVO in Anlehung an VZ 442 wurde Abstand ge-
nommen, da dies zwar als fachlich sinnvoll, aber aus verkehrs-
rechtlicher Sicht kurzfristig nicht umsetzungsfähig (Zustimmung Bund) er-
schien. Somit wurde in der Systematik der HBR eine entsprechende Modifika-
tion vorgenommen, die im Rahmen aktueller Umleitungsprojekte erfolgreich 
getestet wurde.  

Das HBR-Umleitungs-Konzept gewährleistet eine nachhaltige Qualität der 
HBR-Wegweisung, da kein Verdrehen, Demontage oder Bekleben der HBR-Wegweiser erforder-
lich wird, was i.d.R. bislang immer zu nachhaltigen Schäden geführt hat. Es werden nun, wie bei 
der Kfz-Wegweisung, die ungültigen Wegweiser oder auch nur Einzelziele durch entsprechende 
Auskreuzvorrichtungen ungültig gemacht.  

Die HBR 2014 und ebenso der Auszug zu Umleitungen sind online abrufbar unter 
http://www.radwanderland-fachportal.de/. 

Dieser Auszug ersetzt nicht die Kenntnis über die gesamte HBR. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ludger Schulz  
Im Auftrag für das Radwanderlandteam des LBM Rheinland-Pfalz, Oktober 2015 
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Bezug 

é 

 

 

zur Fortschreibung 

Im Jahr 2004 wurde die HBR in Rheinland-Pfalz erstmalig herausgegeben. Zwischenzeitlich erfolgten umfassende Ergänzungen, so 

dass die Struktur des Gesamtdokumentes vollständig überarbeitet wurde. Die Inhalte zu Mountainbike- und Umleitungsbeschilde-

rung sowie zur Unterhaltung des Wegweisungsnetzes werden zudem als gesonderte Dokumente vom LBM Rheinland-Pfalz her-

ausgegeben. 
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5 Inhalte und Ausführung der Wegweiser 

5.4 Umleitungsbeschilderung für Fahrradrouten 

Die nachhaltige Qualitätssicherung des Landesradwegenetzes wird zur Förderung der Nah- und 

Fernmobilität (Radtourismus) immer wichtiger. Je nach Funktion im Netz (vgl. dazu Kapitel 3 

Einbindung in die Radverkehrsnetzplanung) sind bei Unterbrechung radgeeigneter Verbindun-

gen unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen: 

a) Sperrung von Straßen / Brücken: Bei der adressscharfen Routensuche im Radrouten-

planer www.radwanderland.de werden auch alle öffentlichen Straßen und Wege mit bei 

der Ergebnissuche berücksichtigt.  

b) Sperrung von radgeeigneten Verbindungen: Ein Teil des unter a) genutzten Netzes ist 

entsprechend detaillierter geprüft und wird bei der Routensuche bevorzugt (gelbes Netz 

in www.radwanderland.de) 

c) Sperrung von HBR-Strecken: Die im Folgenden aufgeführten Ausschilderungsvorgaben 

gelten verbindlich für alle nach HBR ausgeschilderten Strecken. 

Bei jeder (auch kurzzeitigen) Unterbrechung von radgeeigneten Verbindungen ist eine der Be-

deutung des Radweges angemessenen Führung bzw. Umleitung vorzusehen sowie eine ent-

sprechende Umleitungsbeschilderung für den Radfahrer zu gewährleisten. 

Die Vorgaben für eine geeignete Führung des Radverkehrs sind in den ĂRichtlinien f¿r die Si-

cherung von Arbeitsstellen an StraÇenñ (jeweils gültige RSA - derzeit 95) beschrieben, die mit 

Schreiben vom 10.06.1996 durch das MWVLW Rheinland-Pfalz eingeführt wurden. Hinsichtlich 

der Beschilderung regelt die RSA ausschließlich die unmittelbare Baustellensicherung.  

Wenn ein Weg außer Sichtweite der ursprünglichen Route genutzt werden muss, ist zusätzlich 

eine Umleitungsbeschilderung erforderlich. Damit wird gewährleistet, dass der Radverkehr mit 

der gleichen Qualität wie der KFZ-Verkehr eindeutig gewiesen wird. Hierzu bestehen in den 

Regelwerken nur unzureichende Vorgaben, die den aktuellen Anforderungen der HBR nicht 

gerecht werden. Somit sind zusätzlich die Vorgaben der HBR anzuwenden. 

 

5.4.1 Umleitung im HBR-Netz 

Bei Umleitungen im HBR-Netz sind zwei Fälle zu unterscheiden. Zum einen werden in manchen 

Bereichen dauerhafte oder langfristige Umleitungen eingerichtet, z. B. wenn eine Radroute re-

gelmäßig durch Hochwasser nicht benutzbar ist. Diese Umleitungsstrecken sind Ausweichrou-

ten und daher mit der HBR-Standardwegweisung zu beschildern.  

Davon zu unterscheiden sind Umleitungen, die aufgrund von Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 

kurzfristig und für wenige Tage oder Wochen beschildert werden müssen. Hierfür ist die spezi-

http://www.radwanderland.de/
http://www.radwanderland.de/
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elle HBR-Fahrrad-Umleitungsbeschilderung einzusetzen (siehe Kapitel 5.4.4, Hinweise zu Zu-

ständigkeiten und Meldepflichten siehe Kapitel 5.4.2).  

Je nach Gegebenheit kann es in beiden Fällen sinnvoll sein, eine besondere Streckeninformati-

on zusätzlich zu montieren. 

Eine Umleitung, die über längere Zeiträume oder dauerhaft eingerichtet wird, sollte bereits bei 

der wegweisenden Ausschilderung des Radverkehrsnetzes berücksichtigt werden. Dazu gehö-

ren im Wesentlichen folgende Anwendungsfälle: 

- Polder, die geflutet werden 

- Bereiche mit regelmäßigen Hochwasserereignissen 

- Langandauernde Baustellen oder Veranstaltungen (z. B. Gartenschauen, Deichbaumaß-

nahmen). 

Für diese Umfahrungen bzw. Alternativstrecken ist eine Beschilderung mit HBR-

Standardwegweisern sinnvoll, zumal damit eine Netzergänzung erreicht wird. Wie bei der 

anordnungspflichtigen Umleitung kann auch hier eine besondere Streckeninformation zur Ver-

deutlichung der Situation vor Ort sinnvoll sein. 

 

5.4.2 Verfahrensablauf und Zuständigkeit 

Die Vorgaben der ĂHinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Rad-

verkehr in Rheinland Pfalzñ (HBR) zu Umleitungen gelten f¿r alle Strecken, die nach HBR ab-

gestimmt und ausgeschildert sind. Eine entsprechende Anwendung außerhalb des HBR Netzes 

wird - soweit erforderlich - empfohlen. 

Bei der HBR-Umleitungsbeschilderung handelt es sich nicht um ein StVO-Zeichen. Bei dem 

Verfahren sollten aber die Vorgaben des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Straßen-

verkehrsordnung (StVO) berücksichtigt werden.  

Es ist sinnvoll, die erforderliche Abstimmung der HBR-Umleitung zusammen mit der ggf. not-

wendigen Abstimmung nach StVO durch die Verkehrsbehörden/Straßenbaubehörden durchzu-

führen: 

¶ Gemäß § 45 Abs. 2 StVO kºnnen die StraÇenbaubehºrden Ăzur Durchführung von Straßenbauarbeiten und 

zur Verhütung von außerordentlichen Schäden an der Straße (...) Verkehrsverbote und -beschränkungen 

anordnen, den Verkehr umleiten und ihn durch Markierungen und Leiteinrichtungen lenken.ñ  

 

Die Anordnung von StVO Verkehrszeichen erfolgt durch die zuständige Straßenverkehrsbehör-

de oder Straßenbaubehörde (bei Baumaßnahmen).  
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Zuständig für die Einrichtung einer Umleitung bei Vorhaben im Bereich von klassifizierten Stra-

ßen, die auf Veranlassung des LBM Rheinland-Pfalz erfolgen, sind die jeweiligen regionalen 

Dienststellen des LBM.  

Bei sonstigen Eingriffen in das HBR-Netz ist die räumlich betroffene Kommune zuständig, mit 

der einvernehmlich die HBR-Wegweisung abgestimmt wurde. 

 

5.4.3 Meldevorgang 

Umleitungsstrecken sind nicht nur vor Ort zu beschildern, sondern es erfolgt insbesondere bei 

den unten aufgeführten Fällen eine Einstellung in den Radroutenplaner und/oder eine Meldung 

über den Newsticker unter www.radwanderland.de.  

Daher ist eine frühzeitige Meldung (i. d. R. 4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) an den 

LBM vor allem erforderlich bei: 

- Umleitungen über längere Strecken und/oder über längere Zeiträume 

- Umleitungen an wichtigen Verbindungen, sowohl bei Alltagsstrecken als auch bei touristi-

schen Routen  

- Sperrungen bzw. Wanderbaustellen, auch über kurze Strecken, wenn es keine Ausweich-

möglichkeiten gibt 

- Komplizierten Umleitungsführungen. 

Insbesondere bei länger andauernden Umleitungen an wichtigen touristischen Routen, sind 

zusätzlich die zuständigen touristischen Regionalagenturen zu informieren. Abbildung 5ï25 

enthält ein Meldeformular mit den erforderlichen Angaben. Das Formular in der jeweils aktuellen 

Form kann beim LBM RLP per Email angefordert werden (radwege@lbm.rlp.de). 

http://www.radwanderland.de/
mailto:radwege@lbm.rlp.de
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Abbildung 5ï25:  Meldeformular Umleitung (Muster) 
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5.4.4 Beschilderung 

Die Umleitungsstrecken werden mit Umleitungsschildern gemäß Abbildung 5ï26 gekennzeich-

net. Die Umleitungsschilder werden in folgenden Situationen verwendet:  

¶ Am Anfang einer Umleitung  

¶ Am Ende einer Umleitung 

¶ An Entscheidungssituationen auf der Umleitungsstrecke. 

Die Umleitungsschilder ohne Zielangabe werden eingesetzt, wenn die Umleitungsstrecke kurz 

ist und Verwechslungen mit anderen Fahrradrouten nicht zu erwarten sind. Diese Umleitungs-

schilder könnten für die Richtungen rechts, links und geradeaus in den Bauhöfen vorgehalten 

werden. 

Die Umleitungsschilder werden in einheitlicher Größe und Gestaltung ausgeführt:  

- Größe: 630 x 420 mm 

- Aluminium 2 mm 

- Grundfarbe: weiß, RAL 9016 

- Schriftart: Verkehrsschrift normal  

- Schriftzug ĂUmleitung Radstreckeñ in schwarz 

- Eingedruckter Zwischenwegweiser 300 x 300 mm mit grünem Rand (RAL 6024) 

- ISO-Pfeil 110 x 110 mm mit Pfeilrichtungen in grün (RAL 6024) 

- Symbol ĂFahrradñ, Pfeil und Einrahmung in grün (RAL 6024) 

- Schriftzug Ăradwanderland.deñ in gr¿n (RAL 6024).  
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Abbildung 5ï26:  Umleitungsschilder  

 

 

5.4.4.1 Auskreuzvorrichtung 

Der HBR-Wegweiser für die gesperrte Route wird mit einer Auskreuzvorrichtung in einer Kreuz-

stellung eindeutig als ungültig gekennzeichnet, bleibt aber noch lesbar. Die Kreuzstellung muss 

auch bei ungünstiger Witterung dauerhaft gehalten werden und darf den Wegweiser nicht be-

schädigen. Die genauen Anforderungen sind dem Leistungsverzeichnis, vgl. Kapitel 5.6 zu ent-

nehmen. 
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Abbildung 5ï27:  Auskreuzvorrichtung 

Vollwegweiser Zwischenwegweiser 

   

   

 

Neben der eindeutig als ungültig gekennzeichneten HBR-Wegweisung ist eine Sperrung des 

nicht mehr befahrbaren Radweges durch die zuständige Straßenverkehrs- bzw. Straßenbaube-

hörde zu prüfen.  

 

Bei längeren Umleitungen, unübersichtlichen Führungen oder Einmündungen bzw. Kreuzungen 

mit anderen Fahrradrouten sollten Umleitungsschilder mit Zielangabe ergänzt werden. Dabei 

können Zusatzschilder verwendet werden, siehe Abbildung 5ï28. Bei der Verwendung des Zu-

satzschildes kann auch das Routenlogo mit aufgeführt werden. Wenn eine Umleitungsbeschil-

derung mit Zielangabe und ggf. Routenlogo gewählt wird, sind diese Angaben konsequent bis 




















